
len Bildungsinfrastruktur71 zu gewähren. Im Gegensatz zu
Art. 104 b GG setzt die Regelung keine Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes voraus;72 vielmehr wird eine Einwirkungs-
möglichkeit des Bundes im Kompetenzbereich der Länder
geschaffen, deren innere Rechtfertigung sich nur aus der ge-
samtstaatlichen Bedeutung von Bildung erschließt.73 Wie bei
Art. 104 b GG sind die degressiv auszugestaltenden Mittel
befristet zu gewähren und regelmäßig zu überprüfen.

Nach Maßgabe von Art. 104 d GG kann der Bund – als eine
weitere Form der Mischfinanzierung74 – den Ländern Fi-
nanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen im
Bereich des sozialen Wohnungsbaus gewähren. Mit dieser
Regelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, dem Man-
gel an bezahlbarem Wohnraum abzuhelfen und einkommens-
und sozial schwächeren Haushalten zu helfen.75 Eine solche
Finanzierungskompetenz ohne Gesetzgebungskompetenz76
als Sondertatbestand kennt das Grundgesetz bereits in
Art. 104 c GG für den Bereich der kommunalen Bildungs-
infrastruktur. Mit Art. 104 d GG ist allein die Möglichkeit
einer Finanzhilfe des Bundes gegeben; diese ist kein Ersatz
für eine nicht rechtzeitige, fehlerhafte oder unzureichende

Finanzausstattung nach Art. 106 III GG oder Art. 107 GG.
Es handelt sich lediglich um eine unterstützende Mittel-
zuweisung, die – jedenfalls prima facie – nicht in die Auf-
gabenzuweisung eingreift.77

(Der Beitrag wird in JA 4/2021 fortgesetzt.)

71 Ausführlich Maunz/Dürig/Schwarz, 89. EL 2019, GG Art. 104 c Rn. 24; Sachs/
Siekmann, 8. Aufl. 2018, GG Art. 104 c Rn. 13; Dreier/Thiele, 3. Aufl. 2018, GG
Art. 104 c Rn. 16 f.

72 Vgl. nur Maunz/Dürig/Schwarz, 89. EL 2019, GG Art. 104 c Rn. 4; Tappe/Werns-
mann ÖffFinanzR, 2. Aufl. 2019, Rn. 173; noch deutlicher Dreier/Thiele, 3. Aufl.
2018, GG Art. 104 c Rn. 7 („voraussetzungslose Finanzierungskompetenz des
Bundes im Bereich einer ausschließlichen Zuständigkeit der Länder“).

73 So auch Tappe/WernsmannÖffFinanzR, 2. Aufl. 2019, Rn. 174; kritisch im Schrift-
tum Sachs/Siekmann, 8. Aufl. 2018, GG Art. 104 c Rn. 4; Dreier/Thiele, 3. Aufl.
2018, GG Art. 104 c Rn. 7 f.

74 So Maunz/Dürig/Schwarz, 89. EL 2019, GG Art. 104 d Rn. 5; Tappe/Wernsmann
ÖffFinanzR, 2. Aufl. 2019, Rn. 175.

75 Zum Vorstehenden auch Maunz/Dürig/Schwarz, 89. EL 2019, GG Art. 104 d
Rn. 20.

76 Art. 74 I Nr. 18 GG, der eine Zuständigkeit für das Wohnungswesen begründete,
ist durch das 52. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes v. 28.8.2006, BGBl. 2006
I 2034, aufgehoben worden.

77 ZumVorstehenden auchMaunz/Dürig/Schwarz, 89. EL 2019, GGArt. 104 d Rn. 5.
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Ass. iur. Max Bärnreuther, M. Jur. (Oxon), Maître en Droit (Panthéon-Assas), und Paul Dittrich, Leipzig*

„Einen Porsche verleiht man nicht!“

Gesetzliche Schuldverhältnisse, Sachenrecht, Herausgabeansprüche, Surrogatsherausgabe-
ansprüche
Anfänger
2 Stunden
Gesetzestexte BGB

& SACHVERHALT

A ist Eigentümer eines Porsche 911 Turbo S im Wert von 200.000 EUR. Diesen hat er vor
wenigen Monaten von seinem Freund B erworben. B will noch einmal eine „letzte Spritz-
tour“ mit dem Wagen unternehmen und vereinbart mit A deshalb eine Leihe des Fahrzeugs.
Nach ausgiebigem Fahrgenuss kommt B die geniale Idee, bei der Gelegenheit doch gleich
noch einmal etwas Geld mit dem geliehenen Porsche zu verdienen. Die Zulassungsbescheini-
gung Teil II im Handschuhfach erblickend, kann B sein Glück kaum fassen: B ist noch immer
als Halter eingetragen. Der Beamte Z der Zulassungsbehörde trug bei der Ausstellung der
neuen Zulassungsbescheinigung Teil II versehentlich nicht A, sondern B als Halter ein. Unter
Vorlage dieser Zulassungsbescheinigung verkauft und übereignet B den Porsche für
220.000 EUR an den gutgläubigen C. Dabei entrichtet C den Kaufpreis in bar. A fordert sein
Fahrzeug von C zurück und verlangt von B die Zahlung von 220.000 EUR. C entgegnet, er
sei Eigentümer des Fahrzeugs geworden und müsse es folglich nicht herausgeben. B entgeg-
net, er sei nicht zur Zahlung verpflichtet. Jedenfalls aber könne A von ihm nicht die Zahlung
der vollen 220.000 EUR verlangen. Aufgrund seines Verhandlungsgeschickes habe er ein
vorteilhaftes Geschäft mit C gemacht. Dies dürfe A nicht zugutekommen.

* Der Verfasser Bärnreuther ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand, der Verfasser Dittrich ist Studentische Hilfskraft
am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches und Internationales Wirtschaftsrecht der Universität Leipzig (Prof. Dr. Dörte
Poelzig).
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1. Hat A gegen C einen Anspruch auf Herausgabe des Porsche?

2. Hat A gegen B einen Anspruch auf Zahlung der 220.000 EUR?

& LÖSUNG

A. FRAGE 1: HAT A GEGEN C EINEN ANSPRUCH AUF HERAUSGABE DES PORSCHE?

Hinweis: Sobald Sie in der Aufgabenstellung die Worte „Anspruch auf Herausgabe“ wahrnehmen,
sollte vor Ihrem inneren Auge das folgende System von Herausgabeansprüchen erscheinen:

I. § 604 I BGB

A könnte gegen C einen Anspruch auf Herausgabe des Porsche nach § 604 I BGB haben.
Hierfür müsste zwischen A und C ein Leihvertrag iSd § 598 BGB bestehen. Einen Leih-
vertrag haben allerdings lediglich A und B und nicht A und C geschlossen. Schuldrechtliche
Verträge gelten jedoch nur inter partes. Damit scheidet ein Anspruch des A auf Herausgabe
des Porsche nach § 604 I BGB aus.

II. § 604 IV BGB

Jedoch könnte A gegen C ein Anspruch auf Herausgabe des Porsche nach § 604 IV BGB
zustehen. Dafür müsste zwischen B und C eine Gebrauchsüberlassung vorliegen. Der Begriff
der Gebrauchsüberlassung iSd § 604 IV BGB ist wie in § 540 I 1 BGB zu verstehen (Palandt/
Herrler, BGB, 79. Aufl. 2020, BGB § 604 Rn. 8; MüKoBGB/Häublein, Münchener Kom-
mentar zum BGB, 8. Aufl. 2020, § 603 Rn. 11). Aufgrund des Wortlautes „insbesondere“ ist
anzunehmen, dass die in § 540 I 1 BGB genannte Weitervermietung ein besonderer Fall der
Gebrauchsüberlassung ist. Da Vermietung eine zeitweilige Überlassung des Besitzes an einer
Sache ist, kann eine Gebrauchsüberlassung nur bei einer zeitweiligen Überlassung der Sache
vorliegen. B hat den Porsche hier an C verkauft und übereignet und diesem damit den
Gebrauch dauerhaft überlassen. Eine Gebrauchsüberlassung iSd § 604 IV BGB liegt damit
nicht vor. A hat folglich gegen C keinen Anspruch auf Herausgabe des Porsche nach
§ 604 IV BGB.

Hinweis: Wer an dieser Stelle eine Gebrauchsüberlassung annimmt, muss den Tatbestand des § 604 IV
BGB bejahen und sodann bei der Frage der Durchsetzbarkeit des Anspruchs den Dolo-facit-Einwand
nach § 242 BGB erkennen. Hiernach darf A nicht fordern, was er C umgehend wieder herausgeben
muss. Sofern A den Herausgabeanspruch nach § 604 IV BGB geltend macht, erlangt er Besitz, sodass
zwischen A und C eine Vindikationslage bestünde (C ist Eigentümer und A würde dann Besitzer ohne
ein Recht zum Besitz gegenüber C). Dann stünde C ein Anspruch auf die Herausgabe des Porsche nach
§ 985 BGB gegen A zu. Auch nach diesem alternativen Lösungsweg kann A mithin nicht die Herausgabe
des Porsche von C nach § 604 IV BGB verlangen.
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